
 

 
 

Frühlingsschießen 2018 
 

im Schützenheim der  

SG Tulling 

Sensauer Str. 4, 85643 Tulling 
 

 
Schießzeiten: 

23./25./26. April jeweils ab 18:00 Uhr  

 

 
Einlage: 

21 Schuß   10,oo € 
Nachkauf: 

pro 10 Schuß  1,00 € 

 

Achtung neu:  Die Jugendlichen von 16 – 18 Jahren  

zahlen nur 5,00 € Einlage und Nachkauf 0,50 € pro  

10 Schuss 

 
Weißwurstfrühschoppen mit Preisverteilung 

06.05.2017 ab 10.00 Uhr 

 

 
Ich freue mich schon auf das Schießen und hoffe es geht Euch genauso. 

 

Bis zum Wiedersehen liebe Schützengrüße,         

 

   

Karin Kaffl, Fürfanger Anna, Jacky Gatzemeier 

    Schützengau Ebersberg 

 
 
 
 



 
 
Achtung: 
 
Ich werde heuer wieder die aufgelegt Schützinnen mit in die normale Wertung 
nehmen mit der Option dass die Blattl x 1,8 genommen werden. 
Es wird immer wieder Diskussionen darüber geben, aber wir sind doch lauter 
nette Mädels und können doch damit leben. 
Wenn wirklich ernsthafte Bedenken dagegen sprechen bitte meldet euch bei mir 
oder meinen beiden Kolleginnen, aber auch für nettes Feedback sind wir dankbar. 
 
 
 
Erklärungen 
 
Teilnehmen am Schießen können alle Schützinnen ab Jahrgang 2002 (also in dem Jahr in 
dem man 16 wird) und natürlich alle darunter liegenden Jahrgänge.  
 
Geschossen wird zu gleichen Bedingungen Luftgewehr und Luftpistole (bei LP Blattl 
geteilt durch 2,5.  
Zur Wertung kommt die Adlerserie, d.h. Blattl, Ring usw.. 
 
 
 
 
Datenschutz 
Mit der Teilnahme an diesem Preisschießen erklärt sich der Teilnehmer damit 
einverstanden, dass seine für die Veranstaltung benötigten Daten und die im Wettkampf 
erzielten Ergebnisse erfasst und in Papierlisten, Aushängen, Zeitschriften und im Internet  
veröffentlicht werden könnten. 
 
Der Teilnehmer von vorgenannter Veranstaltung erklärt sich auch damit einverstanden, 
dass Bilder von ihm, die im Rahmen der Veranstaltung (z.B. Siegerehrung, Wettkampf) 
entstanden sind, über die Verbandsmedien, die Homepage des Schützengaus, Presse-
dienste sowie sonstigen Publikationen des Gaus/ BSSB (Schützenzeitung) veröffentlicht 
werden dürfen. 
 
 
 

 


